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(1) Aktualisierung des onkologischen Basisdatensatzes

(2) Gesetz zur Zusammenführung von Krebsregisterdaten

(3) Erste Erfahrungen mit SNOMED

(4) Öffentliches Kommentierungsverfahren ADT-GEKID-3.0.0_RC1
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Onkologischer Basisdatensatz
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BMG veröffentlicht Aktualisierung im Bundesanzeiger



ADT-GEKID Update

Der einheitliche onkologische Basisdatensatz von 
ADT e.V. und GEKID e.V. wurde im März 2008 
verabschiedet und im Februar 2014 aktualisiert. Er 
gilt für alle Krebsarten und wird fortlaufend um 
tumorspezifische Module ergänzt. 

Eine neue Aktualisierung wurde am 12.07.2021 im 
Bundesanzeiger veröffentlicht.

Der Datensatz wird von der AG Daten im 
mehrstufigen Delphi-Verfahren beschlossen.

Inhaltliche Änderungsvorschläge zu einzelnen 
Items bzw. neue Items können über 
https://basisdatensatz.de eingebracht werden.

4https://basisdatensatz.de/basisdatensatz

https://basisdatensatz.de/
https://basisdatensatz.de/basisdatensatz


Update-Prozedere
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Trennung zwischen inhaltlichen und technischen 
Vorgaben.

AG Daten verantwortet die inhaltlichen Vorgaben. 

Das IT-Netzwerk der Plattform § 65c 
(https://plattform65c.de) verantwortet die 
technische Umsetzung.

https://plattform65c.de/


Zusammenführung von 
Krebsregisterdaten
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ZfKD beim RKI wird in die klinische Krebsregistrierung eingebunden



Wesentliche Inhalte

1. Erweiterung des Datensatzes an das ZfKD

2. Bereitstellung von Daten des ZfKD zu Forschungszwecken 

3. Regelungen zur Stärkung eines kooperativen Zusammenwirkens des ZfKD, der Krebsregister und klinisch-
wissenschaftlicher Akteure aus Versorgung und Forschung 

4. Etablierung interoperabler Prozesse der Datenerfassung und –auswertung

5. Neuorganisation des Beirats am ZfKD, Einrichtung eines wissenschaftlichen Ausschusses

6. Neuregelung zur Berichterstattung des Zentrums für Krebsregisterdaten beim Robert Koch-Institut 

7. Nachbesserungsfrist für die klinischen Krebsregister der Länder 

8. Finanzierung von klinischen Krebsregistern, die Fördervoraussetzungen nicht vollumfänglich erfüllen

9. Überprüfung der Höhe der Krebsregisterfallpauschale

10. Datenabgleich der Krebsregisterdaten mit Daten aus den organisierten Krebsfrüherkennungsprogrammen

11. Zusammenarbeit mit dem Deutschen Kinderkrebsregister (DKKR)

12. Evaluierung zur Umsetzung der klinischen Krebsregistrierung sowie Bericht des ZfKD zu den Erfahrungen 
mit der Datenzusammenführung 
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Neue Regelung bzgl. technischer Festlegungen

Gesetz zur Zusammenführung von Krebsregisterdaten ist am 31.08.2021 in Kraft getreten

Neu SGB V § 65c Absatz 1a: „[..] Auf der Grundlage des einheitlichen onkologischen Basisdatensatzes nach 
Absatz 1 Satz 3 treffen die Krebsregister erstmals zum 31. Dezember 2021 im Benehmen mit der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung, der Deutschen Krankenhausgesellschaft und den für die Wahrnehmung 
der Interessen der Industrie maßgeblichen Bundesverbänden aus dem Bereich der Informationstechnologie im 
Gesundheitswesen die notwendigen Festlegungen zur technischen, semantischen, syntaktischen und 
organisatorischen Interoperabilität dieses Basisdatensatzes. Der einheitliche onkologische Basisdatensatz und 
die Festlegungen nach Satz 2 haben grundsätzlich international anerkannten, offenen Standards zu 
entsprechen. Abweichungen von den international anerkannten, offenen Standards sind zu begründen und 
transparent und nachvollziehbar zu veröffentlichen. Die Festlegungen nach Satz 2 sind in das 
Interoperabilitätsverzeichnis nach § 384 aufzunehmen.“

Bundesgesetzblatt Jahrgang 2021 Teil I Nr. 59, ausgegeben zu Bonn am 30. August 2021
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Was steht wann an?
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2021 2026Q3
Q1

2022
Q3

Q1

2023
Q3

Q1

2024
Q3

Q1

2025
Q3

Q1

2026

Plattform-Konzept
31 Dez

Festlegungen zur IO des 

Basisdatensatzes
31 Dez

Festlegungen technische 

Umsetzung Datenabgleich 

nach 25a SGB V
31 Dez

Übermittlung Daten für 

Abgleich nach 25a SGB V
31 Dez

Konzept Zusammenarbeit KR & 

DKKR
31 Dez

Bericht 

Evaluation 

(Umsetzung 

klinische 

Krebsregistrie

rung)

30 Jun

Bericht Erfahrungen

bundesweite Erfassung 

von Krebsregisterdaten

31 Dez

Konzept Datenabgleiche 

vergleichbare Erkrankungs-

fälle

31 Dez

Konzept systematische Erfassung Spät-

und Langzeitfolgen
31 Dec

Berufung 

Mitglieder Beirat 

und WA

31 Dez

Erweiterung Datensatz 

beim ZfKD

Neuregelung 

zur 

Berichterstat

tung des 

ZfKD

Aufbau ZARS

Konkretisieru

ng der Art 

und des 

Umfangs der 

ans ZfKD  zu 

übermittelnde

n Daten 

30 Jun

Nutzung des einheitlichen 

Datenformates und 

entsprechender 

Schnittstellen durch KR

1 JanKonstituierung Beirat und WA & 

Genehmigung der 

Geschäftsordnungen

Bereitstellung des erweiterten Datensatzes 

des ZfKD zu Forschungszwecken 

öffentliches Verzeichnis 

über die bewilligten 

Anträge im ZfKD

Überprüfung der Pauschale
Anpassung Fördervoraussetzungen bzgl. 

des einheitlichen Datenformats

2026

Vorgaben zur Bewertung des 

Reidentifikationsrisikos

Org. & techn. Maßnahmen zur 

Bereitstellung pseud. Einzeldatensätze

1 Jan

Änderung der 

Voraussetzungen zur 

Zahlung der Pauschale 

bei Meldung von 

prognostisch 

ungünstigen nicht-

melanotischen Haut-

krebsarten und ihrer 

Frühstadien 

Festlegung Einstufung prognostisch ungünstiger 

Fälle nicht-melanotischer Hautkrebsarten

Q3

Bericht Erfassung von 

prognostisch ungünstigen 

nicht-melanotischen

Hautkrebsarten und ihrer 

Frühstadien

31 Dez

Grafik vom BMG übernommen



Erste Erfahrungen mit SNOMED
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Zuarbeit in der MI-Initiative | Kodierung von TNM



TNM
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ADT-GEKID-3.0.0_RC1
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Öffentliches Kommentierungsverfahren



Entwicklung der ADT-GEKID-Schnittstelle

• Kurzhistorie
• ADT-GEKID 1

• initial, viele „Freiheiten“, um möglichst leicht melden zu können

• ADT-GEKID 2
• Einführung von (meist organspezifischen) Modulen

• stärkere Restriktionen für Katalogversionen, Begrenzung TNM

• Ziele ADT-GEKID 3
• Umsetzung der geänderten Inhalte des Basisdatensatzes

• Stärkere Strukturen (noch weniger Freiheitsgrade), mehr Pflichtfelder
• Reduktion von Rückfragen von Registern an Melder
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Zweck des Schemas

• Der Basisdatensatz und seine Module sind eine reine Inhaltsbeschreibung dessen, 
was an Krebsregister gemeldet werden soll
• inklusive Domainangaben zu Items

• aber kein wann/zu welchem Anlass/wie

• Das Schema regelt
• was (welche Inhalte des Basisdatensatzes)

• zu welchem Anlass 

• wie (in welchem Format) gemeldet werden soll

• definiert so gut wie möglich Pflichtfelder und Kardinalitäten

• Das ist nicht alles → Umsetzungsleitfaden!
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Umsetzungsleitfaden - Format

• Bisher: 
• Dokumentensammlung

• Neu ab 3.0.0: 
• Online Dokumentation (Confluence)

• Öffentlich zugänglich

• Übersichtliche Struktur mit interaktiven Verweisen

• Kooperative Erstellung deutlich vereinfacht

• Integrierte Kommentarfunktion

• Noch offen:
• Finale Adresse bei Veröffentlichung
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Umsetzungsleitfaden - Vorschau
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Umsetzungsleitfaden - Inhalte - Use Cases

17



Umsetzungsleitfaden - Inhalte - Landesspezifika
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Erste Kommentierungsphase läuft aktuell 

• 1. Kommentierungsphase: 01.-21.09.2021

• 2. Kommentierungsphase: 06.-27.10.2021

• Bei Bedarf 3. Kommentierungsphase Mitte November

• Ziel ist die Veröffentlichung des finalen XML-Schemas zusammen mit dem neuen 
Umsetzungsleitfaden am 15.01.2022

• Kommentierungs-Zugang kann per E-Mail angefragt werden: it@kk-n.de
• https://umsetzungsleitfaden.krebsregisterverbund.de 

• https://confluence.kk-n.de/display/UMK/Kommentierung
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Fragen / Anmerkungen

Tobias Hartz
Sprecher der Plattform der § 65c-Register
Geschäftsführer des Klinischen Krebsregisters Niedersachsen 

t.hartz@kk-n.de

mailto:l.jentsch@plattform65c.de

